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Zitat

Original von Bolzbold
(Außer dem subjektiven und mehr oder weniger irrationalen Gefühl, dass man ja
trotzdem noch in der Probezeit rausfliegen könnte. Da unterscheiden sich aber
Angestelltenrecht und Beamtenrecht).

Ähm, nein, da das MuSchG für alle gilt, kann auch da niemand in der Probezeit rausfliegen.
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